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Andexanet – ein Antidot für Faktor-Xa-Antagonisten: derzeit

noch keine umfassende klinische Bewertung möglich

AMB 2019, 53, 21

Fazit: Mit Andexanet wurde in den USA ein spezifisches Antidot gegen Faktor-Xa-Inhibitoren

zugelassen. Eine baldige EU-Zulassung wird erwartet. Ähnlich wie beim einzigen bisher in der EU

zugelassenen spezifischen DOAK-Antidot Idarucizumab gibt es zu Andexanet lediglich Daten aus nicht

randomisierten Kohortenstudien ohne Kontrollgruppen (und mit beträchtlichen Veränderungen der

Einschlusskriterien und Studienendpunkte im Verlauf von ANNEXA-4). Eine umfassende klinische

Bewertung dieses neuen und teuren Antidots (z.B. vs. Prothrombinkomplex, aber auch vs.

Standardtherapie) ist nicht möglich. Im Zusammenhang mit dem Akut-Management von

Blutungskomplikationen unter DOAK bleiben weiterhin viele Fragen offen…bitte Artikel abonnieren
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